
63. Jahrgang Nr. 24 Berlin, den 6. Oktober 2007 A 3227 A

Gesetz- und
Verordnungsblatt �
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin · Herausgeber: Senatsverwaltung für Justiz

333
I n h a l t
10. 9. 2007 Verordnung zur Einschränkung des Schutzes des Waldgeländes ostwärts des Kirchhainer Dammes im Ortsteil
Lichtenrade des Bezirks Tempelhof-Schöneberg von Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
791-1-28-a

334

18. 9. 2007 Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans V-14-1a im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil
Friedrichshain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

15. 8. 2007 Verordnung über die Festlegung der Straßen I. und II. Ordnung im Land Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2132-2-2

337

12. 9. 2007 Verordnung über das Naturschutzgebiet Wasserwerk Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin . .
791-1-160

340

18. 9. 2007 Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans V-18 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil
Friedrichshain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
A b k ü r z u n g e n :  GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, VOBl. = Verordnungsblatt für Berlin Teil I bzw. Teil II, BGBl. = Bundesgesetzblatt Teil I, II bzw. III,
GVABl. = Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblatt für Berlin, GBl. = Gesetzblatt der DDR Teil I bzw. Teil II, ABl. = Amtsblatt für Berlin



334 Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 63. Jahrgang Nr. 24 6. Oktober 2007
Verordnung
zur Einschränkung des Schutzes des Waldgeländes

ostwärts des Kirchhainer Dammes im Ortsteil Lichtenrade
des Bezirks Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Vom 10. September 2007

Auf Grund der §§ 18 und 20 Abs. 1 des Berliner Naturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 9. November 2006 (GVBl. S. 1073)
wird verordnet:

§ 1

Die Verordnung zum Schutze des Waldgeländes ostwärts des
Kirchhainer Dammes im Ortsteil Lichtenrade des Verwaltungs-
bezirks Tempelhof von Berlin vom 21. Januar 1960 (GVBl. S. 94),
geändert durch Artikel XLVI der Verordnung vom 4. Dezember
1974 (GVBl. S. 2785), tritt für die in der beigefügten Karte im Maß-
stab 1:5 000 mit roter Farbe gekennzeichnete Fläche außer Kraft.
Die Karte ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. September 2007

Ingeborg J u n g e - R e y e r

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-14-1a

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain

Vom 18. September 2007
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan V-14-1a vom 27. Februar 2007 mit Deckblatt
vom 25. Juni 2007 für die Grundstücke Alt-Stralau 55 bis 58,
Alt-Stralau 59/Krachtstraße 1, Bahrfeldtstraße1/Krachtstraße 2 und
Bahrfeldtstraße 2 sowie einen Abschnitt der Bahrfeldtstraße im
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain, wird fest-
gesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung,
Personal und Gleichstellung, Amt für Stadtplanung, Vermessung
und Bauaufsicht, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Friedrichs-
hain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung, Per-
sonal und Gleichstellung, Amt für Stadtplanung, Vermessung und
Bauaufsicht, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bau-
aufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den Fäl-
len der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt,
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. September 2007

Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg von Berlin

S c h u l z

Bezirksbürgermeister
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Verordnung
über die Festlegung der Straßen I. und II. Ordnung

im Land Berlin

Vom 15. August 2007

Auf Grund des § 27 Abs. 1 des Berliner Straßengesetzes vom
13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom
7. Juni 2007 (GVBl. S. 222) geändert worden ist, wird in Abstim-
mung mit den Bezirken verordnet:

§ 1

Festlegung der Straßen I. und II. Ordnung

Die Straßen I. und II. Ordnung gemäß § 20 Nr. 1 und 2 des Ber-
liner Straßengesetzes werden entsprechend dem als Anlage bei-
gefügten Straßenplan des Landes Berlin festgelegt.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. August 2007

Ingeborg J u n g e - R e y e r

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
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Bezirksgrenze

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Abteilung VII

gez.: VII B 111

Bearbeitungsstand: Juni 2006

1. Straßen I. Ordnung sind Straßen, die untereinander oder zusammen mit
Bundesfernstraßen überwiegend dem großräumigen Verkehr, das heißt 

sind.

die ein zusammenhängendes Verkehrsnetz bilden und einem weiträumigen
Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind. In der geschlossenen Ortslage
gehören zum zusammenhängenden Verkehrsnetz die zur Aufnahme des weit-
räumigen Verkehrs notwendigen Straßen.

Sie gliedern sich in

1. Bundesautobahnen,

2. Bundesstraßen mit den Ortsdurchfahrten

Gemäß Bundesfernstraßengesetz §1gilt folgende Definition der Bundesstraßen
des Fernverkehrs:

Straßenplan des Landes Berlin
mit Bestand der Bundesfernstraßen (nachrichtlich)

Gemäß Berliner Straßengesetz § 20 werden die öffentlichen Straßen Berlins
nach ihrer Verkehrsbedeutung wie folgt eingeteilt:

Sie sind im Plan ohne Differenzierung nachrichtlich dargestellt.

dem Fernverkehr oder Regionalverkehr, dienen oder zu dienen bestimmt

Bundesstraßen des Fernverkehrs (Bundesfernstraßen) sind öffentliche Straßen,

Landesstraßen I. Ordnung

Landesstraßen II. Ordnung

 Bestand                    Planung *)

*) die Realisierung geplanter Straßenverbindungen kann
die Umstufung paralleler Straßen zur Folge haben

2. Straßen II. Ordnung sind Straßen, die dem überbezirklichen Verkehr, dem
Verkehr  zwischen den Bezirken und den Nachbargemeinden Berlins
oder dem Anschluss der Bezirke an Straßen I. Ordnung dienen oder zu
dienen bestimmt sind.

3.
dienenden Straßen.

Landesgrenze

Bundesfernstraßen

Sonstige öffentliche Straßen sind alle weiteren, dem öffentlichen Verkehr

A 111
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet Wasserwerk Johannisthal

im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin

Vom 12. September 2007
Auf Grund der §§ 18 und 19 Abs. 1 und 2 des Berliner
Naturschutzgesetzes in der Fassung vom 9. November 2006 (GVBl.
S. 1073) wird verordnet:

§ 1
Erklärung zum Naturschutzgebiet

Das in der Karte nach § 2 Abs. 2 mit roter Farbe gekennzeichnete
Gebiet wird zum Naturschutzgebiet mit der Bezeichnung „Wasser-
werk Johannisthal“ erklärt; es wird damit gleichzeitig ein rechtlich
gesicherter Teil des länderübergreifenden Biotopverbundes nach
§ 2a des Berliner Naturschutzgesetzes.

§ 2
Schutzgegenstand

(1) Das Naturschutzgebiet liegt im Ortsteil Johannisthal des
Bezirks Treptow-Köpenick von Berlin. Es wird im wesentlichen
begrenzt durch die Straßen „Königsheideweg“, „Koschatweg“,
„Springbornstraße“, die Kleingartenanlagen „Neuseeland“ und „Ge-
mütliches Heim“ und die Grundstücke Am Buckersberg 3–8. Die
südliche Grenze verläuft parallel nahe der Autobahn A 113. Es um-
fasst die Flurstücke 17 (teilw.) der Flur 148, 12 (teilw.) der Flur 149,
60 (teilw.), 61 (teilw.), 62 (teilw.) der Flur 156, 13 (teilw.) und 14 der
Flur 163.

(2) Das in Absatz 1 bezeichnete Gebiet ist in einer Karte im Maß-
stab 1:5 000 eingetragen; diese Karte ist Bestandteil der Rechtsver-
ordnung. Die Außenkante der rot eingezeichneten Grenzlinie bildet
die Grenze des Naturschutzgebietes.

(3) Die Karte ist zur kostenfreien Ansicht beim Landesarchiv Ber-
lin niedergelegt. Eine Ausfertigung der Karte kann bei der obersten
und bei der örtlich zuständigen unteren Behörde für Naturschutz und
Landschaftspflege kostenfrei angesehen werden.

§ 3
Schutzzweck

Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist:
1. die Erhaltung und Entwicklung als Lebensstätte und Lebens-

raum wild lebender seltener und gefährdeter Tierarten, insbeson-
dere von Vogelarten halboffener Landschaften, Fledermaus-,
Bienen-, Heuschrecken- und Schmetterlingsarten, 

2. die Erhaltung und Entwicklung als Lebensstätte und Lebens-
raum seltener und gefährdeter Pflanzenarten des Offenlandes, 

3. die Erhaltung und Entwicklung der alten Sandfilter des Wasser-
werkes als Wuchsort von Trocken- und Magerrasen und Rosen-
Gebüschen sowie als Winterquartier von Fledermausarten,

4. die Erhaltung und Entwicklung der Biotopvielfalt des Wasser-
werkgeländes als halboffene Wiesenlandschaft auch aufgrund
der natur- und kulturgeschichtlichen Bedeutung als letztes Relikt
des ehemaligen, im besiedelten Teil des Berliner Spreetales ge-
legenen artenreichen Feuchtwiesengebietes „Rudower Wiesen“,

5. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Bestandteil
eines Biotopverbundes zwischen dem Waldgebiet Königsheide,
dem ehemaligen Flugfeld Johannisthal und dem südöstlichen
Stadtrand.

§ 4
Pflege und Entwicklung

(1) Die oberste Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
erstellt einen Pflege- und Entwicklungsplan, der die notwendigen

Ziele und Maßnahmen zur Sicherung der in § 3 beschriebenen
Schutzzwecke enthält. Dies sind insbesondere:
1. Erhaltung und Entwicklung der Trocken- und Magerrasen, 
2. Erhaltung und Entwicklung der Wiesen und Wiesenbrachen, der

vegetationsarmen Pionierstandorte, der Laubgebüsche, Einzel-
bäume und Baumgruppen sowie einzelner Kleingewässer,

3. Verhinderung der weiteren Ausbreitung konkurrenzstarker Stau-
denvegetation und Zurückdrängung von Dominanzbeständen
konkurrenzstarker Arten,

4. Zurückdrängen der Verbuschung von Wiesen, Wiesenbrachen
und Trockenrasen bei Erhaltung der gefährdeten Rosenarten,

5. Herrichtung von Filterkammern der Sand- oder Langsamfilter
als Winterquartier von Fledermausarten,

6. Entwicklung geschlossener Gehölzbestände (Vorwälder und
Pionierwälder) durch Förderung von heimischen standort-
typischen Gehölzarten, die als Nist- und Nahrungshabitat für
Tierarten von Bedeutung sind,

7. die Errichtung von Zäunen zur Sicherung des Gebietes vor
Störungen.

(2) Der Pflege- und Entwicklungsplan ist mit anderen Behörden
abzustimmen, wenn deren Aufgabenstellung berührt ist.

(3) Die Wirksamkeit von Maßnahmen des Pflege- und Entwick-
lungsplans soll nach fünf Jahren von der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Behörde geprüft und der Pflege- und Entwicklungsplan an die
durch die Erfolgskontrolle gewonnenen Erkenntnisse angepasst wer-
den; Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Maßnahmen von Behörden und Dienststellen in dem Natur-
schutzgebiet sind mit der obersten Behörde für Naturschutz und
Landschaftspflege abzustimmen.

§ 5

Verbotene Handlungen

(1) Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des Gebietes oder seiner
Bestandteile oder zu einer nachhaltigen, den in § 3 genannten
Schutzzwecken zuwiderlaufenden Störung führen können.

(2) Insbesondere ist es verboten:
1. vorbehaltlich des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Anlagen zu errichten oder zu

verändern, auch solche, die einer Genehmigung nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften nicht bedürfen,

2. die Bodengestalt zu verändern, die Bodendecke zu beschädigen,
zu verfestigen oder zu versiegeln,

3. außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen das Gebiet zu betre-
ten oder in ihm zu fahren,

4. im Gebiet zu reiten, 
5. das Gebiet zu verunreinigen oder Gartenabfälle und Gehölzrück-

schnitt abzulagern,
6. Hunde oder andere Haustiere umherlaufen zu lassen,
7. Pflanzen oder Teile von ihnen zu entnehmen, zu verändern oder

einzubringen oder Gehölze anzupflanzen, zu beseitigen oder zu
beschädigen.

(3) Neben den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sind insbeson-
dere die Verbote des § 26a Abs. 1, § 26e Abs. 1, § 29 Abs. 1 und 2
des Berliner Naturschutzgesetzes und des § 42 Abs. 1 des Bundes-
naturschutzgesetzes zu beachten.
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§ 6
Zulässige Handlungen

(1) Zulässig ist
1. die unabweisbar notwendige Errichtung, Erweiterung oder der

Rückbau von Gebäuden und Anlagen, sowie die Unterhaltung
unter dem Gelände verlaufender Rohrleitungen und Kabel durch
die Berliner Wasserbetriebe (BWB),

2. der Betrieb des Wasserwerkes Johannisthal einschließlich der
Anlagen zur Trinkwassergewinnung und Stromversorgung und
deren ordnungsgemäße, am Schutzzweck orientierte Unterhal-
tung auf den in § 2 genannten Flurstücken,

3. die ordnungsgemäße Durchführung der gemäß § 4 gebotenen
Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung des Gebietes,

4. die ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen anderer
Behörden und Dienststellen unbeschadet der Abstimmungs-
pflicht nach § 4 Abs. 4,

5. das Betreten und Befahren des Gebietes, soweit dies in den Fäl-
len der Nummer 1 und 2 zur bestimmungsgemäßen Nutzung
oder ordnungsgemäßen Unterhaltung oder zur Abwehr oder
Beseitigung von Gefahren erforderlich ist,

6. die Inanspruchnahme eines maximal 10 Meter breiten, parallel
zur südlichen Grenze des Schutzgebiets verlaufenden Gelän-
destreifens zur Anlage eines kombinierten Rad- und Fußweges.

(2) Müssen Maßnahmen während der Brutzeit im Sinne von § 29
Abs. 1 Nr. 5 des Berliner Naturschutzgesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung durchgeführt oder Vegetationsbestände beseitigt wer-
den, sind diese Maßnahmen mit der obersten Behörde für Natur-
schutz und Landschaftspflege abzustimmen.

(3) Bei der Durchführung von Maßnahmen nach den Absätzen 1
und 2 ist vom Vorhabenträger durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen, dass Beeinträchtigungen des Schutzgebietes auf das un-
vermeidbare Maß beschränkt werden. Entstandene Schäden sind auf
Verlangen der in § 4 Abs. 1 Satz 1 genannten Behörde zu beseitigen
oder auszugleichen.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 3 und 18 des Ber-
liner Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen § 5 Abs. 1 und 2 eine verbotene Handlung vornimmt.

§ 8
Rechtswirksamkeit

Die Verletzung der Vorschriften des § 24 Abs. 1, 3 bis 5 des Ber-
liner Naturschutzgesetzes sowie Mängel der Abwägung sind für die
Rechtswirksamkeit dieser Verordnung unbeachtlich, wenn sie nicht
innerhalb eines Jahres nach Verkündung dieser Verordnung bei der
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Senatsverwal-
tung schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. September 2007

Ingeborg J u n g e - R e y e r

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-18

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain

Vom 18. September 2007
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan V-18 vom 17. Oktober 2006 mit Deckblatt
vom 14. Mai 2007 für die Grundstücke Alt-Stralau 3 bis 19 ein-
schließlich Parkweg im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil
Friedrichshain, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung,
Personal und Gleichstellung, Amt für Stadtplanung, Vermessung
und Bauaufsicht, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeich-
nungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Friedrichs-
hain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung, Per-
sonal und Gleichstellung, Amt für Stadtplanung, Vermessung und
Bauaufsicht, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bauauf-
sicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den Fäl-
len der Nummer 4  innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt,
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. September 2007

Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg von Berlin

S c h u l z

Bezirksbürgermeister
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